
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/7/2 94/08/0080
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1996

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §1 Abs1 lita;

ASVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Versicherungsp5icht von Werbern auf den Gebieten "Sparen, Finanzieren und Versorgen"

und zur Frage des Vorliegens eines Vertreterverhältnisses oder Untervertreterverhältnisses.

Schlagworte

Besondere Rechtsprobleme Verhältnis zu anderen Normen Materien Sozialversicherung Zivilrecht Vertragsrecht

Dienstnehmer Begriff Vertreter Konsulenten Inkassanten Kontrollore uä
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